
 
 
 
 
 
 
 
Reglement zur Ehrenmitgliedschaft 
 
 
Mitglieder, die sich um den Verein besonders, oder um das Turnwesen überhaupt in 
hervorragender Weise verdient gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern 
ernannt werden und erhalten eine besondere Auszeichnung. 
 
Während mindestens 10 Jahren: 

- Präsident*in 
- Obmann 

  
Während mindestens 15 Jahren: 

- Vorstandsmitglied 
- Leiter*in 

  
Während mindestens 20 Jahren: 

- Mitglied des TSV, welches sich durch sein aussergewöhnliches Engagement 
in besonderer Weise um unseren Verein oder das Turnwesen im Allgemeinen 
verdient gemacht hat (z.B. Fähnrich, mehrfacher OK-Chef bei Anlässen, usw.) 

 
 
Eine mündliche oder schriftliche Beantragung für eine Ehrenmitgliedschaft muss dem 
Vorstand 6 Wochen vor der ordentlichen Generalversammlung eingereicht werden. 
 
 
 
 
 
 


